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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Kinderbetreuungskosten Reha
Quellen:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/LS/Service/_lexikon/_functions/glossar_lexikon.ht
ml?cms_lv2=b782e527-0318-4cb7-ad95-ef370d0caf7e
(DL auf https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0580.html)
https://rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/rvRecht/01_GRA_SGB/09_SGB_IX/pp_00
51_75/gra_sgb009_p_0074.html
sk: Höchstbetrag Kinderbetreuungskosten abhängig von der Bezugsgröße § 18 SGB IV:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014699.pdf S. 6

Das Wichtigste in Kürze
Kinderbetreuungskosten können im Rahmen einer medizinischen oder beruflichen Reha unter
bestimmten Voraussetzungen als ergänzende Leistungen zur Reha erstattet werden. Die
Unterstützung beträgt bis zu 200 € pro Monat und soll sicherstellen, dass die Teilnahme an der Reha
auch bei bestehender Betreuungspflicht für Kinder möglich ist.

Voraussetzungen und Höhe
Kinderbetreuungskosten als ergänzende Leistungen zur Reha erhalten Menschen meist im
Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur beruflichen Reha. Auch
bei Vorsorgekuren (§ 14 SGB VI), Kinderrehabilitation (§ 15a SGB VI) sowie Nachsorgekuren (§ 17
SGB VI) können Kinderbetreuungskosten ersetzt werden. Auf diese ergänzenden Leistungen besteht
ein Rechtsanspruch.

 

Formel in der 1.1.-Quali-Excel -- Erhöhung in 2025, weil Faktor 1,138.
Keine Erhöhung in 2026, weil Faktor 1,056

Die nächste Erhöhung kommt erst wieder, wenn die Bezugsgröße 110% des Werts von 2025 (44.940
€) erreicht hat: Das sind 49.434 €.

Quelle § 74 Abs.3 Satz 3 SGB IX i.V.m. § 160 Absatz 3 Satz 2 bis 5 SGB IX
Dann wird noch auf volle 5 € abgerundet"

250108 geprüft und richtig:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0580.html

Der zuständige Reha-Träger erstattet die Kosten der Kinderbetreuung in Höhe von maximal 200 €
je Kind und Monat während einer Reha unter folgenden Voraussetzungen:

Anstelle einer Haushaltshilfe werden Leistungen zur Kinderbetreuung in Anspruch genommen.
Die Kinder sind jünger als 18 Jahre.
Die Inanspruchnahme einer Kinderbetreuung ist unvermeidbar.
Der Antrag muss vor Beginn der Reha-Maßnahme gestellt werden.

https://contao53.betanet.de/ergaenzende-leistungen-zur-reha.html
https://contao53.betanet.de/medizinische-rehabilitation.html
https://contao53.betanet.de/berufliche-reha-leistungen.html
https://contao53.betanet.de/rechtsanspruch-ermessen.html
https://contao53.betanet.de/haushaltshilfe.html
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Mitnahme in die Reha-Einrichtung oder anderweitige Unterbringung:

Sind die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme einer Haushaltshilfe erfüllt, kann das Kind
auch in die Reha-Einrichtung mit aufgenommen werden. Dann übernimmt der Reha-Träger die
Kosten für Unterbringung und Betreuung des Kindes.
Bei anderweitiger Unterbringung (z.B. bei Verwandten oder in Kindertagesstätten) übernimmt
der Reha-Träger die nachgewiesenen Unterbringungskosten höchstens bis zu den anfallenden
Kosten für eine Haushaltshilfe.
Nicht übernommen werden Verpflegungskosten, weil diese auch unabhängig von der
Betreuung entstehen.
Wird in einer bereits bestehenden Betreuung (z.B. Kita oder Tagesmutter) die
Unterbringungszeit wegen der Reha verlängert, übernimmt der Reha-Träger die gesamten
Kosten, allerdings maximal bis zu 200 € je Monat.

na: Quelle letzter Punkt:
https://rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/rvRecht/01_GRA_SGB/09_SGB_IX/pp_00
51_75/gra_sgb009_p_0074.html, bei 6.2 in der Mitte.

Praxistipps
Wenn Kinder während einer Reha in einer Betreuungseinrichtung untergebracht werden
müssen, die nur Monatsverträge anbietet, können die Kosten dafür auch dann bezuschusst
werden, wenn das Kind nur für einen Teil des Monats betreut wird.
Wenn die Betreuung nur an einzelnen Tagen innerhalb eines Monats erfolgt, also nicht über
den gesamten Monat oder über mehr als einen ganzen Monat hinweg, wird der
Erstattungsbetrag anteilig berechnet.
Steuerpflichtige Elternpaare und Alleinerziehende können über den Kinderfreibetrag hinaus
zusätzlich nachgewiesene Kinderbetreuungskosten absetzen. Dies gilt für Kinder bis zum 14.
Geburtstag oder Kinder, die sich wegen einer vor dem 25. Geburtstag eingetretenen
Behinderung nicht selbst unterhalten können. Es können bis zum Steuerjahr 2024 zwei Drittel
der Kosten abgesetzt werden, maximal 4.000 € je Kind (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG). Seit
Steuerjahr 2025 sind es 80 % und maximal 4.800 €. Näheres unter Steuervorteile für Eltern.

na: Erhöhung zum 1.1.25
Anpassung von Kinderbetreuungskosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG)

Keine Erhöhung der Kinderbetreuungskosten 2026 gefunden

Wer hilft weiter?
Der zuständige Reha-Träger, Details unter Rehabilitation > Zuständigkeit.

Verwandte Links
Tagespflege von Kindern

Kindertagesstätten

https://contao53.betanet.de/haushaltshilfe.html
https://contao53.betanet.de/kinderfreibetrag.html
https://contao53.betanet.de/steuervorteile-eltern.html
https://contao53.betanet.de/rehabilitation-zustaendigkeit.html
https://contao53.betanet.de/tagespflege-von-kindern.html
https://contao53.betanet.de/kindertagesstaetten.html
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Ergänzende Leistungen zur Reha

Kosten für Weiterbildung und berufliche Reha

Rehabilitation

Behinderung

Behinderung > Steuervorteile

Leistungen für Eltern, Kinder und Jugendliche

Rechtsgrundlagen: § 74 SGB IX, § 43 SGB V

https://contao53.betanet.de/ergaenzende-leistungen-zur-reha.html
https://contao53.betanet.de/teilnahmekosten.html
https://contao53.betanet.de/rehabilitation.html
https://contao53.betanet.de/behinderung.html
https://contao53.betanet.de/behinderung-steuervorteile.html
https://contao53.betanet.de/leistungen-fuer-eltern-kinder-und-jugendliche.html

